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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.	�Welche Maßnahmen wurden gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs­
gesetz (LGVFG) (ÖPNV, Straßen und Radwege) 2019 und 2020 im Rhein-
Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie in den Städten Heidelberg 
und Mannheim bezuschusst (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeit­
punkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, dem LGVFG-
Anteil sowie dem Anteil der davon bereits aufgewendeten Mittel; bis zu 20 Pro­
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je 
Kreis – aufgeführt werden)?

2.	�Kann sie diese Angaben zu Frage 1 auch analog für Maßnahmen gemäß Ge­
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) über Finanzhilfen des Bundes zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden machen (bitte Auflis­
tung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan­
tem] Gesamtaufwand, dem jeweiligen Bundesanteil sowie einem eventuellen 
Landesanteil)?

3.	�Welche Zahlungen hat das Land Baden-Württemberg 2019 und 2020 – aufge­
teilt nach Jahren – für den Betrieb der S-Bahn Rhein-Neckar geleistet?

4.	�Welche weiteren Unterstützungen für den ÖPNV hat das Land 2019 und 2020 
für den Rhein-Neckar-Kreis, den Neckar-Odenwald-Kreis und die Städte Hei­
delberg und Mannheim geleistet (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Start­
zeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den bereits 
aufgewendeten Mitteln und, falls möglich, mit der Aufteilung der Zahlungen 
auf die einzelnen Jahre 2019 und 2020; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach 
Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je Kreis – aufgeführt werden)?
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der Abg. Dr. Albrecht Schütte, Julia Philippi, Karl Klein 
und Claudia Martin CDU

und

Antwort
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  5.	�Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 saniert (bitte Auflistung der Maßnah­
men mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtauf­
wand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu 20 Prozent des Volu­
mens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je Kreis – aufge­
führt werden)?

  6.	�Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 neu gebaut bzw. ausgebaut (bitte Auf­
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [ge­
plantem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu  
20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings ge­
trennt je Kreis – aufgeführt werden)?

  7.	�Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Bundesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis, 
in Heidelberg und in Mannheim seit 2019 saniert (bitte Auflistung der Maß­
nahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den 
davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zah­
lungen für den Planungsaufwand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Pro­
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je 
Kreis – aufgeführt werden)?

  8.	�Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Bundesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis, 
in Heidelberg und in Mannheim seit 2019 ausgebaut oder neu gebaut (bit­
te Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, 
Gesamtaufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten 
des Landes sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes durch den 
Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – al­
lerdings getrennt je Kreis – aufgeführt werden)?

  9.	�Welche Maßnahmen wurden bzw. werden seit 2019 an der Bundesautobahn 
A 5 zwischen der Ausfahrt Kronau im Süden und der Landesgrenze nach 
Hessen sowie auf der A 6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt im Osten und der Lan­
desgrenze nach Hessen bei Viernheim durchgeführt (bitte Auflistung der Maß­
nahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den da­
von bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zahlun­
gen für den Planungsaufwand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Prozent 
des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

10.	�Welche Maßnahmen wurden bzw. werden seit 2019 an der Bundesautobahn 
A 656 durchgeführt (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [ge­
plantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den davon bereits aufgewendeten 
Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zahlungen für den Planungsauf­
wand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach 
Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

07. 01. 2021

Dr. Schütte, Philippi, Klein und Martin CDU
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Beg r ü n d u n g

Der Rhein-Neckar-Kreis gehört zur Metropolregion Rhein-Neckar und ist der ein­
wohnerstärkste Landkreis in Baden-Württemberg. Der Landkreis hat seinen Sitz 
in Heidelberg. Die Stadt selbst gehört als Stadtkreis nicht dem Landkreis an. Der 
Neckar-Odenwald-Kreis gehört ebenfalls zur Metropolregion Rhein-Neckar. Der 
Landkreis hat seinen Sitz in Mosbach.
Die Infrastruktur des Verkehrs stellt einen zentralen wirtschaftlichen Standortfak­
tor dar. Maßnahmen und Förderungen des Landes leisten einen wichtigen Beitrag 
für den Ausbau und den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur. Es stellt sich die Frage, 
in welchem Umfang die beiden Landkreise und die Stadt von Mitteln des Landes 
in den vergangenen Jahren profitiert haben.

An two r t * )

Mit Schreiben vom 16. Februar 2021 Nr. VM2-3932-37/1/8 beantwortet das Mi­
nisterium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1.	�Welche Maßnahmen wurden gemäß Landesgemeindeverkehrsfinanzierungs­
gesetz (LGVFG) (ÖPNV, Straßen und Radwege) 2019 und 2020 im Rhein-
Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie in den Städten Heidelberg 
und Mannheim bezuschusst (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeit-
punkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, dem LGVFG-
Anteil sowie dem Anteil der davon bereits aufgewendeten Mittel; bis zu 20 
Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je 
Kreis – aufgeführt werden)?

Die Maßnahmen sind in den beigefügten Anlagen 1 bis 3 aufgeführt.

2.	�Kann sie diese Angaben zu Frage 1 auch analog für Maßnahmen gemäß Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) über Finanzhilfen des Bundes zur 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden machen (bitte Auflis-
tung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan-
tem] Gesamtaufwand, dem jeweiligen Bundesanteil sowie einem eventuellen 
Landesanteil)?

Die Maßnahmen zu Frage 2 sind in der beigefügten Anlage 4 aufgeführt.

3.	�Welche Zahlungen hat das Land Baden-Württemberg 2019 und 2020 – aufge-
teilt nach Jahren – für den Betrieb der S-Bahn Rhein-Neckar geleistet?

Für den Betrieb der S-Bahn Rhein-Neckar (Netz 6 Lose 1 und 2 bzw. vorausge­
gangener Übergangsvertrag) hat das Land folgende Zahlungen geleistet (gerunde­
te Zahlen, Abschlagszahlungen):

•	 2019: 72,4 Mio. Euro
•	 2020: 80,7 Mio. Euro

Im Dezember 2020 hat der Verkehrsvertrag S-Bahn Rhein-Neckar Los 2 begon­
nen. Zuvor wurden die Zahlungen im Rahmen des Übergangsvertrages zur Ablö­
sung des Großen Verkehrsvertrages geleistet. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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4.	�Welche weiteren Unterstützungen für den ÖPNV hat das Land 2019 und 2020 
für den Rhein-Neckar-Kreis, den Neckar-Odenwald-Kreis und die Städte Hei-
delberg und Mannheim geleistet (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Start-
zeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den bereits 
aufgewendeten Mitteln und, falls möglich, mit der Aufteilung der Zahlungen 
auf die einzelnen Jahre 2019 und 2020; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach 
Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je Kreis – aufgeführt werden)?

Das Verkehrsministerium hat im Jahr 2018 die Förderung zweier Regiobuslinien 
im Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Gesamtfördersumme von ca. 3,5 Millionen 
Euro über jeweils fünf Jahre bewilligt:

–	 Regiobuslinie Mosbach–Sinsheim:
•	 Auszahlung 2019: ca. 263 Tausend Euro
•	 Auszahlung 2020: ca. 332 Tausend Euro 

–	 Regiobuslinie Buchen–Tauberbischofsheim:
•	 Auszahlung 2019: ca. 265 Tausend Euro
•	 Auszahlung 2020: ca. 320 Tausend Euro 

Das Verkehrsministerium hat im Jahr 2019 die Förderung einer Regiobuslinie im 
Rhein-Neckar-Kreis mit einer Fördersumme von ca. 1,5 Millionen Euro über fünf 
Jahre bewilligt:

–	 Regiobuslinie Wiesloch-Walldorf–Sinsheim:
•	 Auszahlung 2020: ca. 224 Tausend Euro

5.	�Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 saniert (bitte Auflistung der Maßnah-
men mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtauf-
wand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu 20 Prozent des Volu-
mens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je Kreis – aufge-
führt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 5 aufgeführt.

6.	�Welche Landesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Landesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 neu gebaut bzw. ausgebaut (bitte Auf-
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, [geplan-
tem] Gesamtaufwand und davon bereits aufgewendeten Mitteln; bis zu 20 Pro-
zent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je 
Kreis – aufgeführt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 6 aufgeführt.

7.	�Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Bundesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 saniert (bitte Auflistung der Maßnah-
men mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den davon 
bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zahlungen 
für den Planungsaufwand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Prozent des 
Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings getrennt je Kreis – auf-
geführt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 7 aufgeführt.
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8.	�Welche Bundesstraßen (einschließlich Radwege entlang von Bundesstraßen) 
wurden bzw. werden im Rhein-Neckar-Kreis, dem Neckar-Odenwald-Kreis, in 
Heidelberg und in Mannheim seit 2019 ausgebaut oder neu gebaut (bitte Auf-
listung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Gesamt-
aufwand, den davon bereits aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Lan-
des sowie Zahlungen für den Planungsaufwand des Landes durch den Bund; 
bis zu 20 Prozent des Volumens [nach Mitteln] kann gesamthaft – allerdings 
getrennt je Kreis – aufgeführt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 8 aufgeführt.

9.	�Welche Maßnahmen wurden bzw. werden seit 2019 an der Bundesautobahn  
A 5 zwischen der Ausfahrt Kronau im Süden und der Landesgrenze nach Hessen 
sowie auf der A 6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt im Osten und der Landesgrenze 
nach Hessen bei Viernheim durchgeführt (bitte Auflistung der Maßnahmen mit 
Startzeitpunkt, [geplantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den davon bereits 
aufgewendeten Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zahlungen für den 
Planungsaufwand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens 
[nach Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 9 aufgeführt.

10.	�Welche Maßnahmen wurden bzw. werden seit 2019 an der Bundesautobahn 
A 656 durchgeführt (bitte Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [ge-
plantem] Endzeitpunkt, Gesamtaufwand, den davon bereits aufgewendeten 
Mitteln, Planungskosten des Landes sowie Zahlungen für den Planungsauf-
wand des Landes durch den Bund; bis zu 20 Prozent des Volumens [nach 
Mitteln] kann gesamthaft aufgeführt werden)?

Die Maßnahmen sind in der beigefügten Tabelle in Anlage 10 aufgeführt.
Die genannten Gesamtkosten stellen daher bei Fortführungsmaßnahmen mit Bau­
ende nach dem 31. Dezember 2020 den Stand zum Jahreswechsel dar. Ab dem  
1. Januar 2021 liegt die Zuständigkeit für die Bundesautobahnen bei der Auto­
bahn GmbH.

In Vertretung

Dr. Lahl
Ministerialdirektor
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